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Tarifinformation 

  Dr. Otto Suwelack Nachf. 30.1.2012 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die Gewerkschaftsmitglieder haben im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 

25.1.2012 beschlossen, den Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die Dr. Otto Suwelack 

Nachf. GmbH & Co. KG fristgerecht zum 29.2.2012 zu kündigen.  
 

Unsere Forderungen für die anstehende Tarifverhandlung: 
 

Erhöhung der Löhne, Gehälter und  

Ausbildungsvergütungen um 6 Prozent ab 1.3.2012 

Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten 

 

Wir haben gute Argumente, die wir in der Verhandlung selbstbewusst vertreten werden: 
 

Mehr ist fair, weil… die Beschäftigten bei Suwelack hart für den Erfolg des Unterneh-

mens arbeiten. Der Umsatz ist weiter gestiegen. Die Produktionsmannschaft erfüllt alle 

Anforderungen in punkto Flexibilität, Leistungs- und Einsatzbereitschaft. Motivation so-

wie Verbundenheit und Identifikation mit dem Unternehmen sind ungebrochen. Gleich-

zeitig sind Arbeitsdichte und die Belastung spürbar gestiegen. Darum will die Belegschaft 

am Erfolg beteiligt werden. 
 

Mehr ist fair, weil… die Löhne und Gehälter mit den Preissteigerungen Schritt halten 

müssen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen real nicht weniger in der Ta-

sche haben und müssen auch in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten können.  
 

Mehr ist fair, weil… die Tariflöhne bei Suwelack nach wie vor deutlich unter dem Lohnni-

veau vergleichbarer Branchen liegen. Auch um diese Lücke weiter zu schließen, müssen 

sich jetzt die Entgelte erhöhen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eure NGG-Tarifkommission 

Mohamed Boudih  Wilhelm Dresemann    Frank Janowski    Ulrich Stratmann 

Verantwortlich: Zumsandestr. 35 Telefon 0251/36492 E-Mail: region.muensterland@ngg.net 

Mohamed Boudih 48145 Münster Telefax 0251/30118 Internet: www.ngg-muensterland.de 

Lohn- und Gehaltstarifvertrag gekündigt:  

Wir fordern 6 Prozent mehr! 



Mitglieder  
reden mit! 
In Tarifrunden können sich 
Gewerkschaftsmitglieder 
von Anfang an beteiligen, 
mitreden, sich einbringen 
und einmischen - zum Bei-
spiel auf Mitgliederver-
sammlungen. 

Mitglieder  
entscheiden! 
Gewerkschaftsmitglieder 
entscheiden über die Kün-
digung des Tarifvertrages, 
wählen die Tarifkommissi-
on, beraten über die Forde-
rung. Nur Mitglieder ent-
scheiden, ob gestreikt wird.  

Mitglieder  
sind entscheidend! 
Wenn Verhandlungen 
scheitern, dann kommt es 
auf die Gewerkschaftsmit-
glieder an. Sie setzen ein  
Tarifergebnis durch. Wenn 
es sein muss mit Streiks. 

Mitglieder  
haben Anspruch 
Nur Gewerkschaftsmitglieder 
haben rechtlich gesicherte und 
einklagbare Ansprüche aus 
dem Tarifvertrag. 

Mitglieder  
sind besser informiert 
Gewerkschaftsmitglieder bekommen 
Infos zur laufenden Tarifrunde aus 
erster Hand. 


